
 
 
 
Man kann in keiner Weise erkennen, daß Frau 
Rechtsanwältin K. mit etwas droht , liest man ihren 
Schriftsatz: 



 
 
 
 

 
 
 
 

- Ein Referat kann man nicht als „Aufgreifen 
einer Argumentation“ bezeichnet werden. 
Rechtsanwältin K. argumentiert nicht in 
medizinischen Fragen, daß wäre auch eine 
Anmaßung einer Rechtsanwältin, in 
medizinischen Fragen zu argumentieren, 
sondern sie stützt ihre rechtliche Argumen-
tation  auf die Äußerungen eines der bekann-
testen Borreliose-Spezialisten, der über 8000 



(sind es inzwischen) Kinder von Borreliose 
geheilt hat. 
 

- Weiter unterstellt Prof. Rascher Frau 
Rechtsanwältin K., daß sie von einem 
Wiederauftreten  von Schäden spreche, die 
bei Aeneas nie beobachtet wurden.  

 
Frau Rechtsanwältin schreibt jedoch: „die 
Folgen einer unterbleibenden Behandlung “ 
beschreibe Dr. Jones „wie folgt“.  
 
UNTERSTELLUNGEN  
UND UNWAHRHEITEN  
ALSO  
DIE METHODIK PROF. RASCHERS. 
 
 
Hier noch der Abdruck der 
entsprechenden Stelle von Dr. Jones: 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

 


